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VERSCHÄRFUNG DES CHINESISCHEN UNTERNEHMENSSTRAF-
RECHTS 
WELCHE RISIKEN ENTSTEHEN FÜR AUSLÄNDISCHE UNTERNEHMEN UND IHRE GESCHÄFTSFÜH-
RER IN CHINA? 

 
I. EINLEITUNG  
 

Am 29. Dezember 2023 hat der Nationale 

Volkskongress (die Legislative der 

Volksrepublik China) eine umfangreiche 

Änderung des Strafrechts vorgenommen.  

 

Diese Gesetzesänderung, die mittlerweile in 

Kraft getreten ist, steht in einer Linie mit dem 

Versprechen der Zentralregierung, den Fokus 

auf gesetzeskonformes Verhalten von 

privatrechtlichen Unternehmen in China zu 

schärfen und Korruption mit aller Härte zu 

bekämpfen.  

 

In diesem Zusammenhang ist im Jahr 2024 

bereits vielerorts festzustellen, dass die 

örtlichen Behörden ihre Untersuchungs-

tätigkeiten mit Blick auf Gesetzesverstöße von 

Unternehmen massiv ausweiten. Im Fokus 

stehen dabei insbesondere die produzierenden 

Betriebe. 

 

Damit verschärft sich auch das straf-

/sanktionsrechtliche Haftungsrisiko für 

ausländisch-investierte Unternehmen sowie 

deren Geschäftsführer in China.  

 
II. WELCHE STRAFRECHTLICHEN 
HAFTUNGSRISIKEN ERGEBEN 
SICH FÜR GESCHÄFTSFÜHRER IN 
CHINA IM ZUSAMMENHANG MIT 
KORRUPTIONSFÄLLEN? 

Bislang sah das chinesische Strafrecht (in den 

Artikeln 165, 166 und 169) lediglich für Direk-

toren, Manager und gesetzliche Vertreter von 

staatseigenen bzw. staatlich-investierten Unter-

nehmen Straftatbestände für Korruptionsfälle 

vor. 

 

Der persönliche Anwendungsbereich dieser 

Straftatbestände wurde nunmehr auch auf pri-

vatrechtliche Gesellschaften und ihre Direkto-

ren, Manager, gesetzliche Vertreter sowie lei-

tenden Angestellten ausgeweitet. Umfasst sind 

dabei vor allem die nachfolgend genannten 

Handlungen. 

Die Kernproblematik für die Geschäftsführer 

von ausländisch-investierten Unternehmen liegt 

dabei nicht unbedingt darin, dass sie diese Straf-

taten selbstausüben, sondern darin, dass eine 

Mithaftung entstehen kann, wenn sie solche 

Handlungen durch leitende Angestellte nicht 

ausreichend unterbinden und keine Präventi-

onsmaßnahmen implementieren.  

1. Erlangung illegaler Vorteile durch die Nut-

zung von Geschäftschancen des Unternehmens 

für private Zwecke oder für die Zwecke Dritter. 

2. Ausnutzung einer Position im Unternehmen 

zur Gewährung von Vorteilen an Dritte (Ver-

wandte, Freunde etc.) in den folgenden Fällen: 

a. Kauf von Waren oder Dienstleistungen 

von Dritten zu Preisen, die offensichtlich 

über dem Marktpreis liegen; 

b. Verkauf von Waren oder Dienstleistungen 

an Dritte zu Preisen, die offensichtlich unter 

dem Marktpreis liegen; 

c. Kauf von offensichtlich minderwertigen / 

mangelhaften Waren oder Dienstleistungen 

von Dritten zu marktüblichen Preisen (für 

mangelfreie Waren). 
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3. Verkauf von Vermögenswerten des Unter-

nehmens (oder Verkauf des gesamten Unter-

nehmens) zu einem Preis, der offensichtlich un-

ter dem Marktpreis liegt.  

III. WELCHE STRAFEN DROHEN 
DEN GESCHÄFTSFÜHRERN IN 
KORRUPTIONSFÄLLEN? 
 

Wenn es sich bei den erlangten Vorteilen um ei-

nen „hohen Betrag“ handelt, kann sich das 

Strafmaß auf eine Geldstrafe oder auf eine Frei-

heitsstrafe von bis zu drei Jahren belaufen (ver-

bunden mit einer Geldstrafe). 

 

Wenn es sich bei den erlangten Vorteilen um ei-

nen „besonders hohen Betrag“ handelt, kann 

sich das Strafmaß auf eine Freiheitsstrafe von 

mindestens drei bis höchstens sieben Jahren 

(verbunden mit einer Geldstrafe) belaufen. 

 

Die Begriffe „hoher Betrag“ und „besonders ho-

her Betrag“ werden gesetzlich nicht hinreichend 

bestimmt und unterliegen damit – wie in China 

üblich – weitestgehend der Ermessensentschei-

dung des zuständigen Richters. 

 

IV. WELCHE ERHÖHTEN SANKTI-

ONSRECHTLICHEN HAFTUNGSRISI-

KEN ERGEBEN SICH FÜR UNTER-

NEHMEN IN CHINA? 

Im Zusammenhang mit der strafrechtlichen Ge-

setzesänderung Ende 2023 sind von der Zentral-

regierung in Peking auch Direktiven an die ört-

lichen Ordnungsbehörden herausgegeben wor-

den, die Rechtmäßigkeit der unternehmerischen 

Tätigkeiten verstärkt zu prüfen. 

Im Fokus stehen dabei aktuell insbesondere 

produzierende Betriebe. Bei diesen Gesell-

schaften wird verstärkt die Aktualität und Kon-

formität der Produktionsgenehmigungen mit 

Blick auf Produktionssicherheit, Umweltver-

träglichkeit und Arbeitsbedingungen überprüft.  

In diesen Bereichen hat es in den letzten Jahren 

eine Vielzahl von Gesetzesänderungen und 

Verschärfungen der Voraussetzungen / Bedin-

gungen gegeben. Im Rahmen unserer Bera-

tungspraxis machen wir regelmäßig die Erfah-

rung, dass insbesondere produzierende Betriebe  

unserer Mandanten, die vor dem Jahr 2020 ge-

gründet wurden, diese Gesetzesänderungen 

nicht korrekt umgesetzt haben (offenbar weil 

seinerzeit die örtlichen Behörden auf diese Be-

reiche kein großes Augenmerk gelegt haben). 

Bei schwerwiegenden Verstößen drohen Unter-

nehmen die Stilllegung der Produktion, Ord-

nungsgelder sowie Registrierung der Gesetzes-

verstöße im „Social Credit Point System“. Im 

Fall von besonders schwerwiegenden Verstö-

ßen droht zudem auch hier die persönliche straf-

rechtliche Verantwortung der Geschäftsfüh-

rung. 

Insofern empfehlen wir produzierenden Be-

triebe dringend ihre Genehmigungslage auf Ak-

tualität und Konformität überprüfen zu lassen. 
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KONTAKT 
 

China 

Marcel Brinkmann 

Marcel.Brinkmann@schindhelm.com 

 

Deutschland  

Bernhard Heringhaus 

Bernhard.Heringhaus@schindhelm.com 

 

Frankreich 

Maurice Hartmann 

Maurice.Hartmann@schindhelm.com 

 

Italien  

Florian Bünger 

Florian.Buenger@schindhelm.com 

 

Österreich 

Immanuel Gerstner 

I.Gerstner@saxinger.com 

 

Polen 

Agnieszka Łuszpak-Zając 

Agnieszka.Luszpak-Zajac@sdzlegal.pl 

 

Rumänien 

Rares-Marin Bogdan 

Rares.Bogdan@schindhelm.com 

 

Spanien  

Fernando Lozano 

F.Lozano@schindhelm.com 

 

Tschechien/Slowakei 

Monika Wetzlerova 

Wetzlerova@saxinger.com 

 

Türkei 

Gürkan Erdebil 

Gurkan.Erdebil@schindhelm.com 

 

Ungarn 

Beatrix Fakó  

B.Fako@saxinger.com 

 

 

 

 

 

 

 


